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Der Unternehmer muss dafür sorgen, dass zur

Ersten Hilfe und
Rettung aus Gefahr

die erforderlichen

•  Einrichtungen und Sachmittel und

•  fachlich qualifi ziertes Personal (Ersthelfer, Betriebssanitäter)

zur Verfügung stehen.
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Einrichtungen und Sachmittel

•  Verbandkasten

•  Rettungsgeräte

•  Rettungstransportmittel

•  Sanitätsraum (in Betrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten, auf Baustel-
len mehr als 50 Beschäftigte)

•  Meldeeinrichtungen
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Zahl der Versicherten Verbandkasten
klein           groß

Verwaltungs- u. 1 – 50                      1

Handelsbetriebe 51 – 300                                        1

ab 301 ein zusätzlicher großer Verbandkasten für je weitere 
300 Versicherte

Verarbeitungsbetriebe 1 – 20                      1

u. vergleichbare 21 – 100                                        1

ab 101 ein zusätzlicher großer Verbandkasten für je weitere 
100 Versicherte

Bau- und Montagestellen 1 – 10                      1

u. ähnliche Arbeitstellen 11 – 50                                        1

ab 51 ein zusätzlicher großer Verbandkasten für je weitere 50 
Versicherte

Verbandkasten (Richtgröße für die Anzahl)



ERSTE HILFE
Folie 5

Kleiner Verbandkasten nach DIN 13157
Großer Verbandkasten nach DIN 13169

Für Tätigkeit im Außendienst (z.B. Werkstattwagen) kann der Kfz-Verbandkasten 
als kleiner Verbandkasten verwendet werden.
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Ersthelfer – Anzahl

•  bei 2-20 anwesenden Versicherten: 1 Ersthelfer

•  bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
−  in Verwaltungs- und Handelsbetrieben: 5%
−  in sonstigen Betrieben (z.B. Bau): 10%
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Ersthelfer – Ausbildung

•  Grundausbildung 8 Doppelstunden

•  Fortbildung alle 2 Jahre
durch Teilnahme am Erste-Hilfe-Training mit 4 Doppelstunden
(enthält Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW))

Ausbildung durch

•  Hilfsorganisationen wie DRK, DLRG, ASB, JUH, MHD

•  Speziell ermächtigte Stellen (z.B. durch BG)
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Dokumentation

Jede Erste-Hilfe-Leistung 

•  Dokumentieren (Eintrag ins Verbandbuch)

•  Dokument 5 Jahre aufbewahren


